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Glossar 

 

Begriff  Bedeutung 

Einzonung 
Zuweisung einer Fläche bzw. eines Grundstücks der Nichtbauzone 
(z. B. Landwirtschaftszone) zur Bauzone (z. B. Wohnzone W2) 

Auszonung 
Zuweisung einer Fläche der Bauzone (z. B. Wohnzone W2) zur Nicht-
bauzone (z. B. Landwirtschaftszone) 

Umzonung 
Zuweisung einer Fläche der Bauzone (z. B. Wohnzone) zu einer 
Bauzone mit anderer Nutzweise (z. B. öffentliche Zone) 

Aufzonung Intensivierung der Nutzung der Bauzone (z. B. Wohnzone W1 zur W2) 

Mehrwert(-abgabe) 
Mehrwert eines Grundstücks infolge einer Planungsmassnahme 
(z. B. Einzonung). Der Mehrwert muss nach Art. 5 Abs. 2 RPG mit 
20 % abgeschöpft werden. 

 

Abkürzungsverzeichnis  

 

Abkürzung Bedeutung 

IVHB 
Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe 
und Messweisen 

OeIB Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen 

OeIE Zone des öffentlichen Interesses für Erholung 

OeIF Zone des öffentlichen Interesses für Freihaltung  
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Zusammenfassung  

Im Zuge der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 2014 und 

den Anpassungen des kantonalen Richtplans sowie des Planungs- und Bauge-

setzes ist die Ortsplanung der Gemeinde Walchwil gesamthaft zu überprüfen 

und bei Bedarf anzupassen. Die Gemeinden im Kanton Zug haben für die Um-

setzung der Ortsplanungsrevision Zeit bis Ende 2025. Im Kanton Zug sind seit 

der Revision des RPGs keine massgeblichen Einzonungen mehr möglich. Le-

diglich flächengleiche Bauzonenabtausche und/oder Bauzonenarrondierun-

gen können vorgenommen werden. 

 

In einer ersten Phase der Ortsplanungsrevision hat die Gemeinde eine Orts- 

und Quartieranalyse sowie ein Konzept für öffentliche Bauten und Anlagen er-

arbeitet. Basierend auf diesen fachlichen Grundlagen wurde die Räumliche 

Strategie entwickelt. Die Räumliche Strategie 2040 zeigt mit einem Zielbild, in 

welche Richtung sich Walchwil künftig entwickeln will. Teilstrategien zum 

Wachstum, Siedlung, Freiraum- und Landschaft sowie Verkehr ergänzen das 

Zielbild. Die Räumliche Strategie 2040 wurde der Bevölkerung zur Mitwirkung 

unterbreitet und am 19. Oktober 2022 vom Gemeinderat Walchwil erlassen. 

 

In einer zweiten Phase folgt die Umsetzung der Räumlichen Strategie in den 

grundeigentümerverbindlichen Planungsinstrumenten (Zonenplan, Bauord-

nung und weitere Reglemente). Die vorliegende Revision der Nutzungsplanung 

umfasst den Zonenplan und die Bauordnung, welche basierend auf dem kan-

tonalen Richtplan, dem Planungs- und Baugesetz inklusive Umsetzung der in-

terkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), 

der Räumlichen Strategie und Gesuchen aus der Bevölkerung überarbeitet 

wurde. 

  

Revisionsbedarf der 

Ortsplanung Walchwil 

Phase 1:  

Erarbeitung kommunale  

Grundlagen und  

Räumliche Strategie  

Phase 2: Revision  

Planungsinstrumente  
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Wichtige Themen der Ortsplanungsrevision  

Mit der 2. Phase der Ortsplanungsrevision sollen Qualitäten in der Siedlungs- 

und Umgebungsgestaltung gefördert, eine Siedlungsentwicklung nach innen 

verfolgt und die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum ermöglicht werden.  

 

Qualitäten in der Siedlungs - und Umgebungsgestaltung  

Â Einführung einer Grünflächenziffer unter anderem zur Vermeidung einer 

übermässigen Versiegelung (§12 der Bauordnung) 

Â Förderung von Quartierspielplätzen durch Anreizsystem zur Zusammenle-

gung von Pflichtflächenanteilen (§ 29 Abs. 3)  

Â Förderung der Versickerungsfähigkeit (§ 32 Abs. 3) 

Â Schaffung von ökologisch wertvollen Flächen (§ 32  Abs. 4) 

 

Siedlungsentwicklung nach innen  

Â Festlegung von Bebauungsplanpflichten zur Sicherung einer qualitativen 

Verdichtung gemäss den Zielsetzungen zu den Pflichten (§13) 

Â Aufzonung von geeigneten Flächen (Kap. 4.2) 

Â Erhöhung der Ausnützungsziffer in der Wohnzone W3 (zentral und gut er-

schlossene Flächen) zur besseren Ausnützung (§12) 

Â Förderung von zusätzlichen Gewerberäumen über einen Gewerbeanteil in 

den Wohn- und Arbeitszonen und über Umzonungen von zentrumsnahen 

Wohnzonen zu Wohn- und Arbeitszonen (§12) 

 

Schaffung von preisgünstigem Wohnraum (verbindlich kann dies gemäss 

kantonalem Gesetz nur auf Mehrausnutzungen gegenüber dem rechtskräfti-

gen Bestand angewendet werden) 

Â Schaffung einer Bauzone mit speziellen Vorschriften Büel zur dichten Aus-

nützung (Erhöhung der AZ von 0.55 auf 1.00) mit Festlegung eines Anteils 

an preisgünstigem Wohnraum von 45 %. 

Â Weitere Förderung von preisgünstigem Wohnraum im Gebiet Zentrumsbo-

gen über den ordentlichen Bebauungsplan (Festlegung der genauen Anzahl 

im Folgeinstrument des ordentlichen Bebauungsplans durch die Ge-

meinde) 

 

Aus technischer Sicht sind zudem die Bauvorschriften an die aktuellen Baube-

griffe und Messweisen anzupassen. Generell wurde die Nutzungsplanung ein-

gehend überprüft und aktualisiert.  
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1. Allgemeines  

1.1 Anlass 

Im Zuge der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 2014 und 

den Anpassungen der kantonalen Gesetze und Planungsinstrumenten ist die 

Gemeinde Walchwil verpflichtet, die Ortsplanung bis Ende 2025 gesamthaft zu 

überprüfen. 

 

1.2 Organisation 

Der gesamte Prozess der Ortsplanungsrevision wird durch die Arbeitsgruppe 

Ortsplanung begleitet. Ergänzend haben die Mitarbeitenden der Abteilung 

Bau/Planung ihre fachliche Meinung und Praxiserfahrung im Rahmen der Erar-

beitung eingebracht. Die Organisation der Ortsplanungsrevision präsentiert 

sich wie folgt:  

 

 

 

 

Revision Ortsplanung 
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Die AGOP hat die Revision der Nutzungsplanung an insgesamt acht Sitzungen 

und einer Begehung zwischen März 2022 und Mai 2023 erarbeitet.  

 

Mit der Spiegelgruppe wurden Bestandteile der Revision an zwei Workshops 

behandelt. Am ersten Workshop vom 1. Oktober 2022 wurde hinsichtlich der 

Revision die möglichen Themen der Gestaltungsvorschriften für Terrassen-

häuser und Umgebungsbereiche besprochen. Am zweiten Workshop vom 25. 

März 2023 wurden die konkreten grösseren Zonenplanänderungen (vgl. Kap. 

4.2), die Grundmasse der Bauzone mit speziellen Vorschriften «Büel» sowie 

die Vorschriften zu den Terrassenhäusern und der Umgebungsgestaltung dis-

kutiert.  

 

Jede Person konnte sich zu Beginn der Ortsplanungsrevision bei der Ge-

meinde mit Gesuchen zur Anpassung der Nutzungsplanung melden. Die Aus-

schreibung der Möglichkeit zur Gesuchstellung erfolgte per 1. Juli 2022 im 

kantonalen Amtsblatt. Die Gesuche wurden von der AGOP behandelt und je 

nach Berücksichtigung in der Revision aufgenommen. 

 

1.3 Verfahren 

§ 17 ff PBG bildet die rechtliche Grundlage für die Rahmennutzungsplanung, 

bestehend aus gemeindlichen Bauvorschriften (Bauordnung) und dem Zonen-

plan. Das Verfahren richtet sich nach § 39 PBG. 

 

 Verfahrensschritt  

Ab März 2022 Start Revision Nutzungsplanung (Phase 2 Ortsplanungsrevision) 

01.07.22 ƿ 
23.08.22 

Entgegennahme Gesuche zur Nutzungsplanung 

01.10.22 1. Workshop Spiegelgruppe 

25.03.23 2. Workshop Spiegelgruppe 

Bis Mai 2023 
Entwurf Bauordnung und Zonenplan, Behandlung Gesuche und Verarbei-
tung Resultate Workshops Spiegelgruppe 

Juli  2023 ƿ 
November 2024 

Kantonale Vorprüfung durch Baudirektion 

17.02.2025 Beschluss Gemeinderat zur öffentlichen Auflage  

20.02.2025 ƿ 
24.03.2025 

Öffentliche Auflage mit Möglichkeit zur schriftlichen Einwendung  

Monat  XXXX (Geplant) Auswertung und Behandlung der Einwendungen 

XX.YY.XXXX (Geplant) Urnenabstimmung 

Monat XXXX 
(Geplant) Genehmigung Baudirektion resp. Beschwerdeentscheid Regie-
rungsrat 

  

AGOP 

Spiegelgruppe 

Möglichkeit zur  

Gesuchstellung 
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1.4 Umfang 

Die Ortsplanungsrevision umfasst folgende verbindlichen Unterlagen: 

 

Unterlagen Mst . Verbindlichkeit  Datum 

Zonenplan 1:5ǃ000 verbindlich 17.02.25 

Bauordnung - verbindlich 17.02.25 

 

Die Ortsplanungsrevision umfasst folgende orientierenden Unterlagen: 

 

Unterlagen Mst . Verbindlichkeit  Datum 

Änderungsplan  1:4ǃ611 orientierend 17.02.25 

Synopsis Bauordnung - orientierend 17.02.25 

Bericht nach Art. 47 RPV - orientierend 17.02.25 

Konzept Seezugänge - orientierend 17.02.25 

Räumliche Strategie ƿ Kurzfassung - orientierend 19.10.21 

Räumliche Strategie ƿ lange Fassung - orientierend 19.10.21 

Räumliche Strategie ƿ Plan 2;8ǃ611 orientierend 19.10.21 

Räumliche Strategie ƿ Konzept OeIB 2;6ǃ111 orientierend 19.10.21 

Räumliche Strategie ƿ Bestand OeIB 2;6ǃ111 orientierend 19.10.21 

 

Die Räumliche Strategie wurde in einer ersten Phase der Ortsplanungsrevision 

erarbeitet und vom Gemeinderat am 19. Oktober 2021 beschlossen. Die Mit-

wirkung fand vom 6. Mai bis 31. August 2021 statt. Die Räumliche Strategie 

bildet die Grundlage für die zweite Phase der Ortsplanungsrevision bestehend 

aus Zonenplan und Bauordnung. 

 

Auf die Weiterführung der kommunalen Richtplanung wird verzichtet. Die be-

stehende Räumliche Strategie zeigt die räumlichen Stossrichtungen der Ent-

wicklung genügend auf. Grenzüberschreitende, überkommunal abgestimmte 

Massnahmen sind zudem bereits im kantona len Richtplan enthalten. Mit der 

Ortsplanungsrevision soll deshalb die kommunale Richtplanung aufgehoben 

werden. 

 

Offen bleibt die Ausarbeitung eines kommunalen Richtplans Energie. Dieser 

kann unabhängig von raumplanerischen Festlegungen ausgearbeitet werden. 

Dahingehende Fragen der erneuerbaren Energien und Verteilnetze sind kein 

Bestandteil der vorliegenden Ortsplanungsrevision. 

 

Bestandteile der  

Ortsplanungsrevision 

Räumliche Strategie 

Kommunaler Richtplan 
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«Im Kanton Zug treten wie in anderen voralpinen Gebieten Naturgefahrenpro-

zesse auf (Hochwasser, Rutschungen, Steinschlag), welche eine Gefährdung 

für Menschen, Tiere und Sachwerte darstellen können. Ziel ist es, einen opti-

malen Schutz vor Naturgefahren zu ermöglichen und Schäden mit verhältnis-

mässigen Mitteln zu vermeiden. Der Kanton und die Gemeinden verfügen über 

umfassende Grundlagen, die zeigen, welche Gebiete wie stark durch Naturge-

fahren bedroht sind (Gefahrenkarten, Gefahrenhinweiskarte, Ereigniskatas-

ter).»1 

 

Im Kanton Zug kommt bis heute das Gefahrenzonenmodell zur Anwendung. 

Mit der Richtplananpassung 2022/1 beantragt die Direktion des Innern einen 

Modellwechsel hin zum Gefahrenhinweismodell (Kantonaler Richtplan, L 9.1). 

Die Gefahrenkarten werden im Kanton Zug durch das kantonale Amt für Wald 

und Wild erarbeitet. Bei raumwirksamen Planungen und der Bewilligung von 

Bauten und Anlagen sind die Gefahrenkarten zu berücksichtigen. Wo noch 

keine Gefahrenkarten erstellt wurden, gilt die Gefahrenhinweiskarte, welche 

Auskunft zur Gefährdung durch Naturgefahren gibt, jedoch ohne Information 

zu Intensität und Wahrscheinlichkeit eines Naturgefahrenprozesses.  

 

In der Revision der Nutzungsplanung werden folglich die festgesetzten Gefah-

renzonen unter Vorbehalt der Richtplananpassung aus dem Zonenplan gestri-

chen. 

 

1.5 Parallele Verfahren / nicht Bestandteil der Revision  

In Walchwil bestehen vier rechtskräftig bestehende Bebauungspläne, welche 

nicht dem aktuellen Recht gemäss Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie da-

zugehörender Verordnung (V PBG) entsprechen («Dorfzentrum», «Bahn-

hofareal SBB», «Wihelstrasse» und «Erweiterung Zentrum Elisabeth»). Diese 

Bebauungspläne müssen in das neue Recht überführt werden. Die Überfüh-

rung erfolgt parallel zur Ortsplanungsrevision und wurde im Dezember 2023 

gestartet. Die Vorprüfung wurde im November 2024 gestartet . Im Bebauungs-

plan «Bahnhofareal SBB» sind massgebliche Änderungen geplant, weshalb 

diese Überführung aktuell ausgesetzt wird. 

 

Im kantonalen Richtplan besteht die Möglichkeit das bestehende Bojenfeld 

durch den Bau eines Hafens, mit einer Erweiterung um max. 50 Plätze, zu er-

setzen (L 10.1.1). Da zurzeit kein konkretes Projekt vorliegt, wurde die «Übrige 

Zone mit speziellen Vorschriften Bootsstationierung (UeBo)» belassen und 

keine Änderungen der Zonierung in der laufenden Revision vorgenommen. In 

 
1 Direktion des Innern, Amt für Wald und Wild: Naturgefahren, URL: https://www.zg.ch/behoer-
den/direktion -des-innern/wald -und-wild/d -naturgefahren (Stand 03.08.2022) 

Naturgefahren 

Überführung Bebauungspläne 

Hafen Loch / Übrige Zone mit 

speziellen Vorschriften Boots-

stationierung  

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/d-naturgefahren
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/d-naturgefahren
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der Bauordnung wurde der Hinweis aufgenommen, dass die gewässerschutz-

rechtlichen Bestimmungen des Bundes innerhalb des Gewässerraums vorbe-

halten bleiben. 

 

Die Seezugänge in Walchwil sollen aufgewertet werden. Dazu sind zum einen 

Renaturierungen, aber auch Verbesserungen der Nutzungsmöglichkeiten für 

die Bevölkerung vorgesehen. Das Konzept Seezugänge zeigt auf, wie sich die 

Seezugänge entwickeln können. Aus dem Konzept ergeben sich zwei Zonen-

planänderungen (G21). Für die weiteren Seezugänge «Hörndli Strassenbo-

gen», «Sagenbrugg» und «Bootsstationierung Loch» bestehen noch keine aus-

gereiften und konkreten Projekte, weshalb diese von der Revision ausgenom-

men werden. 

 

Im Gebiet Zentrumsbogen (zwischen der Dorfstrasse und Kirchgasse) wurde 

bis im Dezember 2025 ein Studienauftrag durchgeführt, welcher unter ande-

rem aufzeigen sollte, wie sich dieser wichtige Zentrumsbereich geeignet ent-

wickeln soll.  Die öffentliche Ausstellung der Ergebnisse für die breite Bevölke-

rung soll voraussichtlich im März / April 2025 durchgeführt werden.  Nutzungs-

planrelevante Änderungen sind in der laufenden Revision eingeflossen (G2).  

 

Die Bauzone auf GS-Nr. 162 in der Wohnzone W1 und W2 ist bislang unbe-

baut. Das Gebiet wird dabei ab der Zugerstrasse im Bereich der Wohnzone W1 

erschlossen. Für den hinteren Bereich der Wohnzone W2 besteht nur noch 

eine geringe Breite für die Zufahrtsstrasse zwischen GS-Nr. 655 und der Zone 

OeIF auf GS-Nr. 1. Es kann folglich eine Zonengrenzkorrektur notwendig wer-

den, welche zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht abschätzbar ist und deshalb 

nicht Bestandteil der vorliegenden Revision ist. 

 

Die Gewässerräume werden in einem separaten Verfahren festgelegt. Die Ge-

wässerräume sind mit dem Zonenplan zu koordinieren und werden nach Ab-

schluss der Teilrevision Gewässerräume im Zonenplan übernommen. 

  

Aufwertung Seezugänge 

Studienauftrag 

Zentrumsbogen 

Erschliessung Bauzone 

GS-Nr. 162 

Ausscheidung Gewässerraum 
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1.6 Ziele 

Mit der Ortsplanungsrevision werden folgende Ziele verfolgt:  

Â Förderung von Qualitäten im Umgebungsbereich (Grünflächen, naturnahe, 

ökologische Gestaltung, zurückhaltende Bearbeitung des Terrains). 

Â Sicherstellung einer qualitativen Nutzung der grösseren, unbebauten Flä-

chen. 

Â Beseitigung von Redundanzen in der Bauordnung. 

Â Verdichtungsmöglichkeiten im Zonenplan an den geeigneten Stellen. 

Â Abstimmung der Zonenzuteilung auf die Lage im Siedlungsgebiet und die 

Nutzungsmöglichkeiten von gleichwertigen Nachbargrundstücken. 

Â Förderung von zusätzlichen Geschossflächen für Gewerbebetriebe. 

Â Eine Nutzungsplanung, welche mit dem Raumplanungsgesetz sowie den 

kantonalen Planungen konform ist.  

 

1.7 Berichterstattung nach Art. 47 RPV 

Der vorliegende Erläuterungsbericht dient der Berichterstattung nach Art. 47 

Raumplanungsverordnung (RPV). Die Gemeinde erstattet der kantonalen Ge-

nehmigungsbehörde Bericht darüber, wie die Rahmennutzungsplanung die 

Ziele und Grundsätze der Raumplanung, die Sachpläne und Konzepte des Bun-

des, den kantonalen und kommunalen Richtplan sowie die Anregungen aus 

der Bevölkerung berücksichtigt. 

 

Die vorliegende Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde Walchwil wurde 

unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung erarbeitet 

und in den Planungsinstrumenten angemessen berücksichtigt.  

 

Berichterstattung gegenüber 

der kantonalen  

Genehmigungsbehörde und 

der Bevölkerung 
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2. Wesentliche Grundlagen 

Nachfolgend sind die wesentlichen rechtlichen und planerischen Grundlagen 

aufgelistet.  Die breite Auseinandersetzung mit den übergeordneten Planungen 

und Gesetzen erfolgte in der Räumlichen Strategie. Je nach Thema wurden 

diese Grundlagen in diesem Bericht ergänzt. 

 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Stufe Bund   Stand 

Bundesgesetz über die Raumplanung RPG SR 700 01.01.2019 

Raumplanungsverordnung RPV SR 700.1 01.07.2022 

Bundesgesetz über den Natur- und 
Heimatschutz  

NHG SR 451 01.01.2022 

Verordnung über den Natur- und Heimatschutz  NHV SR 451.1 01.01.2017 

Bundesgesetz über den Umweltschutz USG SR 814.01 01.01.2024 

Bundesgesetz über den Wald WaG SR 921.0 01.01.2022 

Lärmschutzverordnung LSV SR 814.41 01.11.2023 

Verordnung über die Förderung 
von preisgünstigem Wohnraum 

WFV SR 841.2 01.10.2020 

 

Stufe Kanton   Stand 

Planungs- und Baugesetz PBG 721.11 23.10.2021 

Verordnung zum Planungs- und Baugesetz V PBG 721.111 01.01.2024 

Gesetz über Strassen und Wege GSW 751.14 01.01.2019 

Gesetz über Denkmalpflege, Archäologie und 
Kulturgüterschutz  

DMSG 423.11 14.12.2019 

Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz  - 432.1 01.10.2013 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den 
Wald 

EG 
Wald-
gesetz 

931.1 01.01.2020 

Wohnraumförderungsgesetz WFG 851.211 23.03.2019 

Wohnraumförderungsverordnung WFV 851.212 01.08.2010 
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Stufe Gemeinde   Stand 

Zonenplan der Gemeinde Walchwil -  30.03.2006 

Bauordnung -  30.03.2006 

Parkplatzreglement -  09.06.2006 

Strassenreglement   27.02.2008 

 

2.2 Planerische Grundlagen 

Stufe Bund   Stand 

Sachpläne des Bundes    

Bundesinventare    

Raumkonzept Schweiz    

Statistiken des Bundes, Bundesamt für Statistik  
(STATPOP, STATENT, GWS) 

   

 

Stufe Kanton   Stand 

Kantonaler Richtplan, Richtplantext und -karte   04.07.2024 

Musterbauordnung   04.04.2023 

Häufig gestellte Fragen zur Ortsplanungsrevi-
sion (FAQ) 

   

Arbeitspapier Ortsplanungsrevision 2025   17.02.2022 

 

Stufe Gemeinde   Stand 

Räumliche Strategie   19.10.2021 

Richtplan Walchwil   20.02.2007 
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3. Thematische Schwerpunkte  

3.1 Biodiversität und Siedlungsklima  

3.1.1  Ausgangslage 

Die Themen Biodiversität und Siedlungsklima haben eine grosse Wichtigkeit 

hinsichtlich Lebensqualität, Gesundheit, Bildung, Emissionen und vielfältigen 

Lebensräumen. Die Themen haben gegenseitig Einfluss auf das Bauen, Woh-

nen und Zusammenleben. Die konkreten Einflüsse auf die vorliegende Revi-

sion der Nutzungsplanung sind jedoch gering, weil die Themen auf nationaler, 

kantonaler und auch kommunaler Stufe mit bestehenden Gesetzen und Strate-

gien geregelt sind. Erst auf Stufe von Bebauungsplänen und im Baubewilli-

gungsverfahren kommen die wesentlichen Themen zum Tragen. 

 

3.1.2  Umsetzung in der Nutzungsplanung  

Im Entwurf Bauordnung finden sich die Themen im § 12 (Grünflächenziffer) , 

§ 29 Spiel- und Freizeitflächen, § 32 (ökologische Ausgestaltung und Aus-

gleich) sowie § 33 (Dachgestaltung und Fassaden) wieder. Die Grünflächenzif-

fer sichert die Umgebungsflächen vor der Überbauung oder Versiegelung. Der 

Gemeinderat ist berechtigt, Auflagen zu ökologisch wertvollen Flächen in allen 

Zonen mit einer Grünflächenziffer, bei öffentlich zugänglichen Bauten sowie 

bei Mehrfamilienhäusern zu machen. Flachdächer sind zudem neu extensiv zu 

begrünen, soweit sie nicht als begehbare Terrassenfläche genutzt werden 

oder für Solaranlagen vorgesehen sind. 

 

3.2 Abgabe Planungsmehrwert  

3.2.1  Ausgangslage 

«Das eidgenössische Raumplanungsgesetz hält die Kantone seit dem 1. Ja-

nuar 1980 an, einen angemessenen Ausgleich für planungsbedingte erhebli-

che Vor- und Nachteile zu schaffen. Vielerorts wurde dieser Ausgleich jedoch 

nie eingeführt. Seit dem 1. Mai 2014 hat sich der Wind gedreht: Das revidierte 

RPG verlangt nun mit Nachdruck die Einführung eines Mehrwertausgleichs 

von 20 %. 

 

Welchen Wert ein Grundstück hat, bemisst sich nach dessen Nutzungsmög-

lichkeiten. Wie ein Grundstück genutzt werden kann, bestimmt in erster Linie 

die Gemeinde mit ihrer Raumplanung. Sie kann den Wert eines Grundstücks 

steigern, beispielsweise wenn sie Landwirtschaftsland neu als Bauland ein-

zont oder wenn sie auf einem Grundstück eine erhöhte Nutzung zulässt. Sie 

Hohe Wichtigkeit der Thematik 

Anforderungen in der  

Bauordnung 

Grundlage im eidgenössischen 

Raumplanungsgesetz 

Mehrwert durch bessere  

Nutzungsmöglichkeiten  
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kann umgekehrt den Wert eines Grundstücks vermindern, indem sie etwa aus 

teurem Bauland «billiges» Landwirtschaftsland macht.» 2 

 

Der Kanton Zug hat mit der Revision des PBG vom 1. Juli 2019 Bestimmungen 

zur Mehrwertabgabe eingeführt. In § 52a PBG werden die Mehrwertabgabetat-

bestände abschliessend aufgeführt. In einem kürzlich ergangenen Urteil ge-

gen die Gemeinde Meikirch BE (BGer 1C_233/2021 vom 5. April 2022) hielt 

das Bundesgericht jedoch fest, dass auch bei Um- und Aufzonungen erhebli-

che Planungsvorteile angemessen ausgeglichen werden müssen. Welche kon-

kreten Auswirkungen das Bundesgerichtsurteil auf die kantonale Gesetzge-

bung hat, kann aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden. 

 

3.2.2  Umsetzung 

Die Abschöpfung des Planungsmehrwerts erfolgt gemäss den Vorgaben im 

PBG. Der Bodenmehrwert bemisst sich gemäss § 52a Abs. 3 nach der Diffe-

renz zwischen dem Verkehrswert unmittelbar vor und jenem unmittelbar nach 

der rechtskräftigen Zonenplanänderung bzw. nach der Rechtskraft eines Be-

bauungsplanes. Die Veranlagung erfolgt gemäss § 52a1 PBG. Für die Ermitt-

lung des Mehrwerts und die Festlegung der Mehrwertabgabe ist die kantonale 

Schätzungskommission innerhalb Jahresfrist seit Rechtskraft zuständig. Die 

Veranlagung muss nicht im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision 

aufgezeigt werden. Für Arrondierungen mit einem ermittelten Mehrwert von 

weniger als CHF 30'000.ƿ ist keine Abgabe geschuldet (§ 52c PBG). 

 

Bei der erstmaligen und dauerhaften Zuweisung von Boden zu Bauzonen 

(Neueinzonungen) sowie bei der Zuweisung von Zonen des öffentlichen Inte-

resses zu anderen Bauzonen überweist die Gemeinde 40 % der veranlagten 

Mehrwertabgabe dem Kanton. Bei Umzonungen, Aufzonungen und Bebau-

ungsplänen kann die Gemeinde 100 % der Abgabe behalten, sofern mit einem 

verwaltungsrechtlichen Vertrag gesichert. Die Mehrwertabgabe fliesst gemäss 

§ 52d zweckgebunden in eine Spezialfinanzierung, die für Rückzonungen so-

wie zur Leistung von Beiträgen an raumplanerische Massnahmen verwendet 

wird.  

 

Die Gemeinde Walchwil kann die Mehrwertabgabe, wo zweckmässig und bei 

ausgewiesenem Bedarf, mit Sachleistungen abschöpfen. Dazu ist das Einver-

ständnis der Grundeigentümerschaft vorausgesetzt und mit einem verwal-

tungsrechtlichen Vertrag zu sichern. Sachleistungen können Beteiligungen an 

Infrastrukturen (Wege, Förderung öffentlicher Verkehr etc.), Gestaltungen des 

 
2 Espace Suisse, Mehrwertausgleich, URL: https://www.espacesuisse.ch/de/raumplanung/hand-
lungsfelder-der-innenentwicklung/mehrwertausgleich (Stand 01.09.2022) 

Abschliessende Vorgabe im 

PBG 
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öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Raums (Parks, Spielplätze, Aus-

sichtsplätze etc.), an öffentlichen Einrichtungen von kommunaler Bedeutung, 

der Abtausch oder die Abtretung von Grundstücken oder Bau- und Nutzungs-

rechten im öffentlichen Interesse, di e Schaffung von preisgünstigem Wohn-

raum oder auch die Übernahme von Planungskosten sein. Die Sachleistung 

muss dem geschätzten Geldwert der Mehrwertabgabe entsprechen, ansons-

ten ist die Sachleistung anzurechnen und der Restbetrag erfolgt als Barleis-

tung. 

 

3.3 Förderung der Verfügbarkeit von Bauland  

3.3.1  Ausgangslage 

Die Gemeinden haben mit entsprechenden Massnahmen für die Verfügbarkeit 

der rechtskräftigen Bauzonen zu sorgen (Kant. Richtplan S 1.1.2). Damit sol-

len die sogenannte Baulandhortung verhindert und der Innenentwicklungspro-

zess vorangetrieben werden. Im Rahmen der vorliegenden Revision wurden 

deshalb auch Auszonungen von nicht verfügbaren Wohnzonen geprüft (S 

1.1.3). In den letzten Jahren fand in Walchwil eine rege und konstante Bautä-

tigkeit statt. Anzeichen von Baulandhortung sind der Gemeinde nicht bekannt. 

3.3.2  Umsetzung in der Nutzungsplanung  

Im Rahmen der Überprüfung von nicht überbauten Bauzonen hat die Ge-

meinde keinen Handlungsbedarf festgestellt. Es bestehen in Walchwil keine 

wesentlichen, nicht verfügbaren Bauzonen. Für die Ausübung des gesetzli-

chen Kaufrechts gemäss § 52f PBG sieht die Gemeinde vorerst keinen Bedarf. 

Vorbehalten bleibt eine veränderte Ausgangslage. 

 

3.4 Förderung preisgünstiger Wohn raum 

3.4.1  Ausgangslage 

Die Förderung von preisgünstigem Wohnraum ist nach § 18 Abs. 4 PBG mit 

der Festlegung von Mindestanteilen bei Neueinzonungen, Umzonungen und 

Aufzonungen von einer Fläche von mehr als 5'000 m2 zulässig. Der Mindestan-

teil preisgünstiger Wohnungsbau darf dabei maximal die Mehrausnützung be-

tragen. Abweichungen von § 18 Abs. 4 PBG oder eigenständige, losgelöste 

Zonen für preisgünstigen Wohnraum sind nicht zulässig.  

 

Bis heute gibt es keine abschliessende Definition, was unter preisgünstigem 

Wohnraum zu verstehen ist. Als preisgünstiger Wohnraum wird im Allgemei-

nen aber Wohnraum verstanden, welcher im Vergleich mit ähnlichen Objekten 

Abschliessende Vorgabe im 

PBG 

Definition  

preisgünstiger Wohnraum 
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in der Gemeinde oder Region weniger kostet. Preisgünstig kann somit nicht 

mit effektiven Zahlen hinterlegt werden, sondern hängt stark mit dem in der 

Gemeinde oder Region vorhandenen und verfügbaren Wohnraumangebot ab. 

Der lokale Wohnungsmarkt definiert somit, was «preisgünstig» heisst. Der 

Kanton Zug hat mit dem Wohnraumförderungsgesetz (WFG, BGS 851.211) 

eine gesetzliche Grundlage zur Definition respektive Förderung von preisgüns-

tigem Wohnraum geschaffen.  

 

Die Kostenmiete besagt, dass sich der erlaubte Mietzins nach den Kosten des 

Vermieters inklusive Hypothekarzins richten muss. Somit werden den Mietern 

und Mieterinnen nur die Kosten verrechnet, die durch das Bauen, den Aufwand 

für die Verwaltung und Instandhaltung der Liegenschaften sowie für Hypothe-

karzinsen entstehen. Die Wertsteigerung des Bodens fliesst nicht in die Miet-

zinskalkulation ein. Somit kann der Vermieter oder die Vermieterin keinen 

übersetzten Gewinn durch den Mietzins erzielen. Das Hauptziel der beiden Be-

griffe «preisgünstiger Wohnraum» und «Kostenmiete» ist das Schaffen von 

langfristig günstigem Wohnraum.  

 

Im Kanton Zug sind die Grundsätze zur Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum im Wohnraumförderungsgesetz (WFG, BGS 851.211) festgehalten, wel-

ches 2003 erlassen wurde. Gemäss § 1 WFG fördert der Kanton Wohnraum zu 

tragbaren finanziellen Bedingungen. Dabei soll der Bau, die Erneuerung, der Er-

werb und der Erhalt von preisgünstigem Wohnraum für Haushalte mit gerin-

gem Einkommen gefördert werden. Ebenfalls soll der Bau und Erwerb von 

Wohneigentum für Personen mit mittlerem Einkommen unterstützt werden. 

Die Einwohnergemeinden sollen durch den Erwerb von Land und Liegenschaf-

ten mit anschliessender Abgabe im Baurecht an gemeinnützige Bauträger und 

der Realisierung von eigenen Bauvorhaben preisgünstigen Wohnraum unter-

stützen. 

 

3.4.2  Umsetzung in der Nutzungsplanung  

Im Entwurf Bauordnung wird für die Bauzone mit speziellen Vorschriften Büel 

(vormals Wohnzone W2) ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnungsbau 

festgeschrieben. Entgegen der kantonalen Musterbauordnung wird im Zonen-

plan auf weitere speziell bezeichnete Gebiete verzichtet, für welche ein Min-

destanteil an preisgünstigem Wohnraum definiert wird.  

 

Die Gemeinde Walchwil setzt sich ebenfalls für die Förderung von preisgünsti-

gem Wohnraum ein. Im Gebiet Zentrumsbogen ist sie im Besitz von verschie-

denen Grundstücken. Für dieses Gebiet soll ein Anteil an preisgünstigem 

Wohnraum weiterverfolgt werden. Im Rahmen des vorgesehenen 

Definition  

Kostenmiete 

Wohnbauförderungsgesetz 

Förderung preisgünstiger 

Wohnraum mit Dritten  

Förderung preisgünstiger  

Wohnraum durch Gemeinde 
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Studienauftrages gilt es einen hohen Anteil an preisgünstigem Wohnraum 

nachzuweisen. Abgesehen vom Gebiet Zentrumsbogen, besitzt die Gemeinde 

keine weiteren Bauzonen, welche nicht der Zone des öffentlichen Interesses 

für Bauten und Anlagen zugehören. Die weitere Erstellung von preisgünstigem 

Wohnraum durch die Gemeinde ist folglich limitiert.  

 

3.5 Öffentliche Bauten und Anlagen  

3.5.1  Konzept OeIB 

Im Rahmen der Räumlichen Strategie wurde das Konzept OeIB erarbeitet, wel-

che die langfristige Strategie zu den öffentlichen Zonen (OeIB und OeIF) sowie 

der gemeindlichen Liegenschaften und Nutzungen aufzeigt. Es hat sich ge-

zeigt, dass mit den Gebieten Blimoos und Zentrumsbogen zwei Fokusgebiete 

bestehen, welche vertieft überprüft und entwickelt werden sollen.  

 

Das Konzept OeIB hat aufgezeigt, dass strategisch keine zusätzlichen Zonen 

des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen (OeIB) für die öffentlichen 

Aufgaben der Gemeinde notwendig sind. Im Vordergrund steht die Ausrich-

tung und Weiterentwicklung der grossen Areale «Blimoos», «Zentrumsbogen» 

und «Öltrotten». 

  

Räumliche Strategie 

Strategischer Bedarf für 

zusätzliche OeIB 
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3.5.2  Bedarfsnachweis  

Der Bedarf für die Zonen des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen 

(OeIB) wurde im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung gemäss den 

wichtigen öffentlichen Abteilungen noch einmal geprüft.  

 

   

 

 

 
Bedarf Verwaltung  Bedarf Schule 

   

 

 

 
Bedarf Ver- und Entsorgung  Bedarf Pflegeeinrichtungen 

   

 

 

 
Bedarf Feuerwehr  Bedarf öffentliche Plätze / Begegnungsräume 

   

 

  

Reserven   

   

 

Die bestehenden Nutzungen (Verwaltung, Schule, Pflege) können sich grund-

sätzlich am bestehenden Standort weiterentwickeln bzw. besitzen eine pas-

send dimensionierte Infrastruktur. Für einen passenden Zonenverlauf soll 

Weiterentwicklung 

vor Ort möglich 
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einzig eine Umzonung der Kernzone im Bereich der Kirchgasse / Öltrotten vor-

genommen werden (GS Nr. 65, 66 und 67).  

 

Die Ver- und Entsorgung soll weiterhin am bestehenden Ort des Ökihofs erfol-

gen. Dazu soll der Standort erweitert werden. Die Planung für eine Erweiterung 

laufen, werden jedoch keine OeIB-Flächen benötigen ƿ die Zuteilung zur 

Wohn- und Arbeitszone ist ausreichend. 

 

Das bestehende Alterswohnheim Mütschi ist zurzeit ausgelastet. Dabei wer-

den auch Personen aufgenommen, welche nicht ursprünglich in der Gemeinde 

Walchwil wohnhaft waren . Mit Horizont 2030/2040 soll die Erweiterung vor 

Ort geprüft werden. Es bestehen noch keine konkreten Projekte und es werden 

derzeit keine zusätzlichen Flächen OeIB benötigt. 

 

Die Feuerwehr ist an einem alternativen Standort interessiert, da die beste-

hende Anlage hinsichtlich der Zufahrt am Schulstandort vorbei nicht ideal ist. 

Zudem werden zusätzliche Flächen für den Betrieb benötigt. Ein alternativer 

Standort in den OeIB ist im Gebiet Blimoos möglich. Weitere zentrale, unbe-

baute Standorte sind in der Gemeinde nicht verfügbar. 

 

Der bestehende Dorfplatz ist für die angedachten Veranstaltungen passend. 

Bei grösserem Raumbedarf kann zudem auf die Umgebungsflächen der 

Schule ausgewichen werden. Im Bereich des Zentrumsbogens sollen im Zu-

sammenhang mit der baulichen Entwicklung geeignete Begegnungsräume 

entstehen. In beiden Bereichen sind für diese Nutzungen bereits OeIB-Flächen 

vorhanden. 

 

Neben den bereits genutzten OeIB-Flächen im Umfang von rund 3.4 ha beste-

hen weitere Reserven der OeIB im Umfang von rund 1.45 ha. Für weitere Nut-

zungen (wie z. B. Asylplätze) stehen bei Bedarf folglich genügend Flächen be-

reit, welche aktiviert werden können. 

 

Neben der Abdeckung aller relevanten öffentlichen Nutzungen durch die be-

stehenden OeIB-Flächen, liegen auch die Kennwerte der Gemeinde der Flä-

chen OeIB im Verhältnis zu den Einwohnern und Beschäftigten unter dem kan-

tonalen Schnitt (Vgl. Konzept OeIB, Räumliche Strategie). Die Zone des öffent-

lichen Interesses ist folglich gemäss Bedarfsnachweis passend dimensioniert 

und deckt die Bedürfnisse bis rund 2040 ab. 

 

  

Ver- und Entsorgung 

Pflegeeinrichtungen 

Feuerwehr 

Öffentliche Plätze und 

Begegnungsräume 

Reserven für 

weitere Nutzungen 

Fazit 
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4. Zonenplan 

4.1 Generelles 

Der Zonenplan bildet zusammen mit der Bauordnung den Rahmennutzungs-

plan. Zonenplan und Bauordnung schaffen den grundeigentümerverbindlichen, 

grundstücksscharfen Rahmen für die zulässige bauliche Nutzung im Gemein-

degebiet von Walchwil. Auf Basis des kantonalen Richtplans, der Räumlichen 

Strategie und den Anträgen der Bevölkerung sowie in Koordination mit der Re-

vision der Bauordnung ist der Zonenplan gesamthaft überprüft worden.  

 

Im Kanton Zug sind seit der Revision des RPGs keine massgeblichen Einzo-

nungen mehr möglich . Das Siedlungsgebiet gemäss dem rechtskräftigen Zo-

nenplan wurde im kantonalen Richtplan festgesetzt (S. 1.1.1). Der Kanton 

schreibt vor, dass die Gemeinden im Rahmen der Ortsplanungsrevision auf 

substanzielle neue Einzonungen verzichten (S. 1.1.4). Entsprechend wurde der 

Fokus auf die Innenentwicklung mit Aufzonungen und Umzonungen gelegt (G 

5.1). Der Gemeinde Walchwil wurden ein Arrondierungskontingent von 0.20 ha 

zugewiesen. Sofern keine raumplanerischen Gründe entgegenstehen, ist ein 

flächengleicher Abtausch von rechtskräftig eingezonten Bauzonen möglich 

(S. 1.1.5). Weiter verlangt der kantonale Richtplan die Prüfung von Auszonun-

gen von nicht verfügbaren Wohnzonen (S 1.1.3). Die Überprüfung hat keinen 

Handlungsbedarf ergeben. Eine Anpassung der Siedlungsbegrenzung (S 2.1) 

ist aufgrund der vorgesehenen Änderung nicht erforderlich. 

 

Im Änderungsplan sind die wesentlichen Änderungen abgebildet. Jede Zonen-

planänderung ist mit einer Laufnummer versehen und im Bericht dokumentiert 

nach «rechtskräftige Ausgangslage», «Änderung» und «Entwurf mit Ände-

rung». Der Zonenplan mit Änderungen zeigt den «neuen» Zonenplan, welcher 

nach der Genehmigung durch die Baudirektion in Rechtskraft erwachsen wird. 

 

Die Gewässerräume werden in einem separaten Verfahren festgelegt und mit 

der Revision der Nutzungsplanung koordiniert. 

 

Das Geodatenmodell des Kantons Zug sieht im Gegensatz zum Geodatenmo-

dell des Bundes keine Differenzierung der Verkehrszonen innerhalb und aus-

serhalb der Bauzonen vor. In Anbetracht des laufenden Aufbaus eines ÖREB-

Katasters (Kataster der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) er-

fasst und differenziert die Gemeinde Walchwil vorsorglich die Verkehrszonen 

innerhalb der Bauzone und die Verkehrsflächen ausserhalb der Bauzone. Die 

Differenzierung hat keine grundeigentümerverbindliche Auswirkung und er-

folgt lediglich in den digitalen Geodaten, im Zonenplan sind keine Unter-

schiede ersichtlich.  

Überprüfung Zonenplan 

Voraussetzungen im  

kantonalen Richtplan 

Zonenplan und Änderungsplan 

Zone für Gewässerraum 

Verkehrsflächen 
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In der Gemeinde Walchwil bestehen bereits zahlreiche festgesetzte, statische 

Waldgrenzen. Mit dem Beschluss L 4.1.6 des kantonalen Richtplans werden 

über das ganze Kantonsgebiet statische Waldgrenzen festgelegt. Dadurch soll 

eine unerwünschte Ausdehnung des Waldes verhindert werden. Der Zonen-

plan wird folglich auf die statischen Waldgrenzen angepasst.  

 

Im Rahmen der Überarbeitung des Zonenplans wurden eine Vielzahl unterge-

ordneter Abweichungen zwischen Grundstücksgrenzen und Zonenabgrenzun-

gen festgestellt. Diese Abweichungen sind auf Ungenauigkeiten im Rahmen 

der Digitalisierung der physischen Zonenpläne oder Grundstücksmutationen 

zurückzuführen. Die Bauzonengrenzen wurden gesamthaft überprüft und 

zweckmässig auf die Grundstücksgrenzen angepasst. Diese untergeordneten 

Zonengrenzkorrekturen sind nicht mit einer Änderungsnummer versehen, je-

doch im Änderungsplan abgebildet. 

 

4.2 Änderungen Grundnutzung (G) 

G1 ƿ Einzonung L zur W1, «Tschachenweg» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 1: G1, Änderung Landwirtschaftszone L zu Wohnzone W1 im Umfang von 178 m2 (R+K) 

 

Die Grundstücke Nr. 535 und 583 sind bisher nicht über eine Bauzone er-

schlossen. Mit der Einzonung des Strassenbereichs kann diese Situation be-

reinigt werden. 

  

Statische Waldgrenzen 

Arrondierungen und 

technische Anpassungen 
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G2 ƿ Umzonung Zone OeIB zur Kernzone K 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 2: G2, Änderung Zone des öffentlichen Interesses OeIB zur Kernzone K im Umfang von 4ǃ454 m2 (R+K) 

 

Im Gebiet Zentrumsbogen wurde die zukünftige Ausrichtung zum einen über 

die Schulraumplanung sowie zum anderen über den Studienauftrag Zentrums-

bogen eruiert. In der Schulraumplanung hat sich gezeigt, dass die bestehen-

den Kindergarten- und Schulräume optimal im Gebiet Öltrotten angeordnet 

werden können. Als öffentliche Nutzung verbleibt im Zentrumsbogen eine 

KITA, welche jedoch nicht an eine OeIB gebunden ist. Für den neuen Standort 

wird die bestehende Zone OeIB durch eine Umzonung der Kernzone K in eine 

geeignete Form arrondiert (Vgl. Änderung G17). Die neue Zonierung im Zent-

rumsbogen kann folglich auf die Ergebnisse des Studienauftrages abge-

stimmt werden.  

 

Alle Studien bewegten sich im Bereich der Grundmasse der Kernzone K. Die 

Grundordnung der Kernzone K erscheint folglich auch für den Zentrumsbogen 

zweckmässig. Vereinzelte kleinere Abweichungen hinsichtlich der Anzahl Ge-

schosse oder der Gesamthöhe der bestgeeigneten Studie können über den or-

dentlichen Bebauungsplan gesichert werden. Für den Zentrumsbogen ist mit 

der laufenden Revision neu ohnehin eine ordentliche Bebauungsplanpflicht 

vorgesehen (Vgl. Änderung Ü6). 

 

Folglich wird eine Umzonung der Zone des öffentlichen Interesses für Bauten 

und Anlagen OeIB zur Kernzone K vorgesehen. 
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G3 ƿ Einzonung OeIF zur OeIB, «Damm» 

Rechtskräftiger Zonenplan  Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 3: G3, Änderung Zone des öffentlichen Interesses Freihaltung OeIF zu Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen 

OeIB im Umfang von 2ǃ421!n2 (R+K) 

 

Mit dem kantonalen Richtplan (Beschluss L 8.3.4, Stand 4. Juli 2024) sind 

Massnahmen zur Reduzierung der Nährstoffbelastung im Zugersee vorgese-

hen. Neben see-externen Massnahmen sind dazu auch see-interne Massnah-

men notwendig. Eine dieser see-internen Massnahmen ist die Unterstützung 

der Zirkulation des Zugersees durch Einleitung von Druckluft. Dadurch wird 

die Durchmischung der Wasserschichten gefördert.  

 

Für die Umsetzung dieser Massnahme ist der Bau eines landseitigen Betriebs-

gebäudes erforderlich. Die Standortevaluation der Baudirektion des Kantons 

Zug hat das Grundstück Nr. 118 als geeignet hervorgebracht. Hier soll die be-

stehende öffentliche Zone zur Freihaltung OeIF zur öffentlichen Zone für Bau-

ten und Anlagen OeIB eingezont werden. 

 

Gemäss Auskunft des Kantonsplaners wird die einzuzonende Fläche von 

1'310 m2 nicht dem Kontingent der laufenden Ortsplanungsrevision der Ge-

meinde Walchwil, sondern dem kantonalen Kontingent für neue OeIB ange-

rechnet. 
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G4 ƿ Aufzonung  W1 zur W2, «Mägeristrasse » 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 4: G4, Änderung Wohnzone W1 zu Wohnzone W2 im Umfang von 2ǃ4:6 m2 (R+K) 

 

Im Quartier Mägeri sind mit drei Ausnahmen alle Grundstücke der Wohnzone 

W2 zugewiesen. In Angleichung an die Situation oberhalb der Mägeristrasse  

werden die drei Grundstücke von der Wohnzone W1 zur Wohnzone W2 zuge-

teilt.  

 

G5 ƿ Aufzonung W1 zur W2, «Haltirain » 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung 

 

 

 

 

 
Abb. 5: G5, Änderung Wohnzone W1 zu Wohnzone W2 im Umfang von 4ǃ1:1 m2 (R+K) 

 

Am Haltirain besteht eine Zonengrenze zwischen der Wohnzone W1 und der 

Wohnzone W2. Es können jedoch keine Kriterien ausgemacht werden, welche 

eine unterschiedliche Zonierung der Grundstücke an der gleichen Strasse er-

klären würden. Der Haltirain liegt zudem nahe am dichten Zentrum und der 

Kernzone auf der anderen Seite der Bahngleise, weshalb eine Aufzonung als 

ortsbild verträglich beurteilt wird.  
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G6 ƿ Aufzonung W1 zur W2, «Mettlenweg » 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 6: G6, Änderung Wohnzone W1 zu Wohnzone W2 im Umfang von 920 m2 (R+K) 

 

Am Mettlenweg besteht eine Zoneninsel Wohnzone W1. Benachbarte Grund-

stücke sind der Wohnzone W2 zugewiesen. Das Grundstück soll folglich 

gleichbehandelt werden wie die umliegenden Gebiete. Zudem liegt das Grund-

stück nah zum Zentrum, weshalb eine Aufzonung als verträglich beurteilt wird. 

 

G7 ƿ Aufzonung W1 zur W2, «Geissbächliweg» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 7: G7, Änderung Wohnzone W1 zu Wohnzone W2 im Umfang von 6ǃ2:2 m2 (R+K) 

 

Unterhalb der Forchwaldstrasse ist eine Bautiefe der Wohnzone W1 zugeteilt. 

Im Sinne der Gleichbehandlung zu der Wohnzone W2 unterhalb soll eine Auf-

zonung zur Wohnzone W2 vorgenommen werden. Aufgrund des steilen Gelän-

des erscheint eine Aufzonung ortsbildverträglich.  Die Grundstücke oberhalb 

der Forchwaldstrasse werden in ihren Interessen nicht massgeblich tangiert.  
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G8 ƿ Umzonung W1 und WA2 zur W2, «Dürrenburg» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 8: G8, Änderung Wohnzone W1 zu Wohnzone W2 im Umfang von 9ǃ5:6 m2, Änderung Wohn- und Arbeitszone WA2 zur Wohn-

zone W2 im Umfang von 654 m2 (R+K) 

 

Im rechtskräftigen Zonenplan verläuft die Zonengrenze der Wohnzone W1 zur 

Wohnzone W2 rechtwinklig zum Hangverlauf. Ebenso verläuft die Zonen-

grenze der Wohn- und Arbeitszone WA2 quer durch ein Grundstück. 

 

Das Gebiet Dürrenburg ist im südlichen Bereich bereits dicht bebaut und weist 

eine grössere Körnigkeit der Gebäude auf als im Quartier Mägeri, unterhalb 

der Vorderbergstrasse. Im Sinne einer Siedlungsentwicklung nach innen bietet 

es sich folglich an, die unbebauten Bauzonen in einer vergleichbaren Dichte zu 

nutzen. Da die unbebauten Bauzonen gleichzeitig den Siedlungsrand bilden, 

werden durch eine Aufzonung keine nachbarlichen Interessen berührt. Zur 

Gleichbehandlung im Quartier Dürrenburg sollen die drei bereits bebauten 

Grundstücke ebenfalls der Wohnzone W2 zugeordnet werden. 

 

G9 ƿ Umzonung WA2 zur W2, «Oberwihel» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 9: G9, Änderung Wohn- und Arbeitszone WA2 zu Wohnzone W2 im Umfang von 354 m2 (R+K) 
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Die bisherige Zonengrenze verläuft quer durch das Grundstück Nr. 725. Damit 

das Grundstück vollständig einer Zone zugeteilt ist, wird die Wohn- und Ar-

beitszone WA2 der Wohnzone W2 zugeordnet. Durch die Umzonung wird die 

Ausnützung nicht verändert. Es entfällt einzig die Möglichkeit für den Gewer-

beanteil im bisher der Wohn- und Arbeitszone WA2 zugeteilten Bereich. Mit 

der Umzonung wird die Lärmempfindlichkeitsstufe im Teilbereich von ES III 

auf ES II angepasst. 

 

G10 ƿ W2 und L zur W2, «Rägeten» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 10: G10, Änderung Wohn- und Arbeitszone WA2 zur Landwirtschaftszone L im Umfang von 330 m2, Änderung Wohn- und Ar-

beitszone WA2 zur Wohnzone W2 im Umfang von 2ǃ212!n2, Änderung Landwirtschaftszone L zur Wohnzone W2 im Umfang von 359 

m2 (R+K) 

 

Das 2009 erstellte Mehrfamilienhaus befindet sich rechtskräftig in der Wohn-

zone WA2, wobei die Bauzone nicht das gesamte Gebäude umfasst . Zudem 

ist die Bauzone isoliert vom restlichen Siedlungsgebiet  und bildet damit eine 

bundesrechtswidrige, sogenannte «Inselbauzone». Die Bauzone unterhalb der 

Rägetenstrasse wird folglich umgelagert und bündig zur Wohnzone W1 des 

Quartiers Mägeri und der Waldfläche angeordnet. Da im Mehrfamilienhaus 

keine Arbeitsnutzungen mehr bestehen, wird die Bauzone neu der Wohnzone 

W2 zugeordnet. Mit der Umzonung wird die Lärmempfindlichkeitsstufe von ES 

III auf ES II angepasst. Da die Bauzone neu an den Wald grenzt, wurde im Ja-

nuar das Verfahren zur Waldfeststellung eingeleitet. Ohne Einsprachen ist die 

neue statische Waldgrenze am 26. März 2024 in Rechtskraft erwachsen. 

 

G11 ƿ Teilzonenplan Wihel  

In einem separaten Verfahren wird die Zone des öffentlichen Interesses für 

Bauten und Anlagen OeIB zur Wohnzone W3 umgezont. Die Umzonung wird 

im Änderungsplan folglich orientierend dargestellt. Die Zonenplanänderung 

wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 erlassen. 
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G12 ƿ Umzonung W2 zur WA2, «Damm» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 11: G12, Änderung Wohnzone W2 zur Wohn- und Arbeitszone WA2 im Umfang von 5ǃ545 m2 (R+K) 

 

In der Gemeinde Walchwil bestehen keine reinen Arbeitszonen. Für Gewerbe-

betriebe verbleiben einzig die Wohn- und Arbeitszonen (Mischzonen). Anfor-

derungen der Gewerbebetriebe sind unter anderem eine möglichst nahe Er-

schliessung zu den Hauptstrassen, ein hoher Anteil an ebenem oder nur leicht 

geneigtem Gelände und eine Lage fern von reinen Wohnzonen. Entsprechend 

sind die Wohn- und Arbeitszonen bisher vor allem entlang der Zugerstrasse 

oder in Bahnlinien- und Bahnhofsnähe angeordnet.  

 

Im Gebiet Büel ist ein Abschnitt bereits der Wohn- und Arbeitszone WA2 zuge-

ordnet, während der andere Abschnitt im Gebiet Damm in der Wohnzone W2 

liegt. Um zusätzlichen Gewerberaum erstellen zu können, wird die Wohnzone 

W2 der Wohnzone WA2 zugeordnet. Dies bewirkt, dass ein Ausnützungsbonus 

gemäss Bauordnung konsumiert werden kann, wenn ein Gewerbebetrieb vor-

gesehen ist. Wird kein Gewerbebetrieb vorgesehen, so richten sich die Bauvor-

schriften (Ausnützung, Gebäudehöhe etc.) weiterhin nach der Wohnzone W2. 

Mit der Umzonung wird die Lärmempfindlichkeitsstufe von ES II auf ES III an-

gepasst. 

  

Wohn- und Arbeitszonen 
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G13 ƿ Aufzonung WA2 zur WA3, «Büel» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 12: G13, Änderung Wohn- und Arbeitszone WA2 zur Wohn- und Arbeitszone WA3 im Umfang von 3ǃ:9: m2 (R+K) 

 

Als Schwerpunkt der Entwicklung soll im Büel zusätzlicher Raum für Gewerbe-

nutzungen entstehen. Die bisherige Wohn- und Arbeitszone WA2 soll deshalb 

zur Wohn- und Arbeitszone WA3 aufgezont werden. Aufgrund des topografi-

schen Geländesprungs zur bestehenden Wohnzone W2 bzw. neuer Bauzone 

mit speziellen Vorschriften BsV B wird die Änderung als verträglich eingestuft . 

 

G14 ƿ Umzonung W3 zur WA3, «Öltrotten » 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 13: G14, Änderung Wohnzone W3 zur Wohn- und Arbeitszone WA3 im Umfang von 5ǃ359 m2 (R+K) 

 

Aufgrund der zentrumsnahen Lage, fernab von reinen Wohnzonen und guter 

Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr soll die Wohnzone W3 der 

Wohn- und Arbeitszone WA3 zugeordnet werden. Dies kann im Optimalfall zu-

sätzliche Gewerbebetriebe fördern (zusätzlicher Gewerbeanteil). Im bahnhofs-

nahen Bereich besteht zudem bereits eine Wohn- und Arbeitszone WA2. 
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G15 ƿ Umzonung W2 zur Bauzone mit spezieller Vorschrift «Büel» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 14: G15, Änderung Wohnzone W2 zur Bauzone mit spezieller Vorschrift Büel im Umfang von 8ǃ429 m2 (R+K) 

 

Zur Förderung des preisgünstigen Wohnraumes in der Gemeinde wird das 

Grundstück der Korporation im Gebiet Büel zur Bauzone mit speziellen Vor-

schriften Büel umgezont. Die Nutzweise der Zone wird im § 11 der Bauord-

nung festgelegt und in Kap. 5.3.2 ausführlich beschrieben. 

 

Damit die Gebietsentwicklung mit hohen Qualitäten erfolgt, wird überlagernd 

gleichzeitig eine ordentliche Bebauungsplanpflicht aufgenommen und in Kap. 

5.3.4 ausführlich beschrieben. 

 

G16 ƿ Abstimmung der Kernzone auf den Bestand  

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung 

 

 

 

 

 
Abb. 15: G16, Abstimmung der Kernzone auf den Bestand, Änderung Wohnzone W2 zur Kernzone K im Umfang von 2ǃ759 m2 (R+K) 

 

Die Kernzone Oberdorf wurde zusammen mit der Ortsbildschutzzone einge-

hend geprüft. Es galt, die Abgrenzung an die tatsächlichen Gegebenheiten an-

zupassen, aber auch eine Abstimmung auf die Grundstücksgrenzen vorzuneh-

men. 

 

Förderung preisgünstiger 

Wohnraum 

Ordentliche 

Bebauungsplanpflicht  
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Rund um den Ortskern fanden in den vergangen rund 50 Jahren grössere Sied-

lungsentwicklungen statt. Zuletzt wurde nördlich des Dorfkerns die Siedlung 

Grossmatt mit sechs neuen Wohnbauten realisiert. Die Kernzone ordnet sich 

um die Strassenkreuzung zwischen der Vorderberg- und Geisswaldstrasse. 

Zentral für den Dorfkern ist die Kapelle St. Antonius von Padua (geschütztes 

Objekt). Dazu kommen das Wohnhaus Blimoos (geschütztes Objekt) und das 

Wohnhaus Grossmatt (schützenswertes Objekt). 

 

 

   

Abb. 16: Übersicht zu den Schutzinteressen im Dorfkern Oberdorf 

 

In der bisherigen Kernzone fehlt das Wohnhaus Blimoos, weshalb die Kern-

zone um dieses Grundstück erweitert wird. Ebenso ist die Abgrenzung ober-

halb der Oberdorf- und Geisswaldstrasse nicht auf die Grundstücksgrenzen 

abgestimmt, weshalb hier technische Anpassungen vorgenommen werden. 

Weitere Anpassungen werden nicht vorgenommen. 

 

G17 ƿ Umzonung K zu OeIB, «Kirchgasse» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 17: G17, Änderung Kernzone K zur Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und AnlagenOeIB im Umfang von 822 m2 (R+K) 

 

Die Gemeinde Walchwil plant im Gebiet Kirchgasse / Öltrotten die Weiterent-

wicklung der Schulanlagen. Auf dem bislang unbebauten Grundstück Nr. 67 

soll langfristig ein neues Schulhaus entstehen. Ebenso sollen die Grundstücke 

Nr. 65 und 66 in den Perimeter einbezogen werden. Folglich soll die 

Dorfkern und Schutzobjekte 

Kernzone 
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rechtskräftige Kernzone, umgeben von der Zone des öffentlichen Interesses 

für Bauten und Anlagen (OeIB), der Zone OeIB zugeordnet werden. 

 

G18 ƿ Umzonung VF zu OeIE, «Usseregg» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 18: G18, Änderung Verkehrsfläche zur Zone des öffentliche n Interesses für Erholung OeIE im Umfang von 326 m2 (R+K) 

 

Die Zonenabgrenzung des bestehenden Spielplatzes ist nicht auf den Verlauf 

der Forchwaldstrasse angepasst. Damit die Spielplatznutzung langfristig gesi-

chert ist, wird die Zone des öffentlichen Interesses für Erholung OeIE (vgl. 

Kap. 5.3.1) bis zur Forchwaldstrasse geführt.  

 

G19 und G20 ƿ Umzonung L zur OeIE, «Büel» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 19: G19, Änderung Landwirtschaftszone zur Zone des öffentlichen Interesses  für Erholung OeIE im Umfang von 2ǃ673 m2, Än-

derung Landwirtschaftszone zur Zone des öffentlichen Interesses  für Freihaltung OeIF im Umfang von 841 m2, G20, Änderung Zone 

des öffentlichen Interesses  für Freihaltung OeIF zur Landwirtschaftszone im Umfang von 2ǃ:23!n2, Änderung Verkehrsfläche zur 

Landwirtschaftszone im Umfang von 66 m2 (R+K) 

 

In der Usseregg wurde bereits ein Quartierspielplatz realisiert, welcher vor al-

lem für Bewohnende aus den oberen, südlichen Quartieren einfach zugänglich 

ist. Im nördlichen Gemeindegebiet fehlt ein vergleichbarer Spiel- und 

Zweiter Quartierspielplatz 
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Aufenthaltsplatz mit Grillstelle etc.  Die Gemeinde hat deshalb ein Konzept für 

eine mögliche Spielplatzgestaltung im Büel, zusammen mit dem bestehenden 

ehemaligen Schützenhaus, erstellen lassen. 

 

 

Abb. 20: Konzeptplan Spielplatzgestaltung Büel Walchwil vom 5. Januar 2023 (iten landschafts-

architekten gmbh) 

Basierend auf dem Konzept wird die rechtskräftige Landwirtschaftszone L zur 

Zone des öffentlichen Interesses für Erholung zugewiesen. Die Hangbereiche 

unter dem Spielplatz werden der Zone des öffentlichen Interesses für Freihal-

tung zugeordnet. 

 

Im Gegenzug wird die rechtskräftige OeIF an der Oberdorfstrasse ausgezont. 

Hier war ursprünglich ein Aussichtspunkt im Zusammenhang mit dem Bau der 

Oberdorfstrasse vorgesehen. Ein solcher Aussichtspunkt wurde jedoch nicht 

realisiert . Die Flächen sollen nun für den Spielplatz eingesetzt werden. 

 

G21 und G22 Differenzierung Zone des öffentlichen Interesses für  

Erholung + Freihaltung 

Mit der kantonalen Musterbauordnung wird eine Differenzierung der Zone des 

öffentlichen Interesses für Freihaltung + Erholung OeIF vorgenommen (Vgl. 

Kap. 5.3.1). Die bestehenden Zonen werden folglich in die Zone für Freihal-

tung (OeIF) und die Zone für Erholung (OeIE) differenziert.  Entsprechend der 

Nutzungsunterscheidung werden die beiden Zonen im Zonenplan unterschied-

lich dargestellt.  

  

Zonenabtausch 
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Als Zone des öffentlichen Interesses für Erholung wird der bestehende Spiel-

platz Usseregg sowie der geplante Spielplatz Büel aufgenommen (Vgl. Ände-

rung G18 und G19). 

 

Mit dem Konzept Seezugänge wurde die bestehende Zonierung überprüft. Es 

hat sich gezeigt, dass eine Anpassung bei den Seezugängen «Hörndli Mitte», 

«Seefeld» und «St. Adrian» notwendig ist, um Sanitäranlagen bereitstellen zu 

können. Diese ist in der bestehenden Zone OeIF nicht möglich. Darüber hinaus 

sollen jedoch keine massgeblichen Nutzungsintensivierungen einher. Es soll 

ermöglichen, den bereits bestehenden Freizeitnutzungen eine geeignete Infra-

struktur zur Verfügung zu stellen. 

 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 21: Gebiet Seezugang Hörndli, Differenzierung Zone des öffentlichen Interesses  für Freihaltung OeIF zur Zone des öffentlichen 

Interesses für Erholung OeIE im Umfang von 777 m2 (R+K) 

 

Im Abschnitt verläuft ein Fuss - und Veloweg sowie einzelne, wegbegleitende 

Sitzbänke. Als beliebter Standort für Taucher ist der Uferabschnitt ungenü-

gend ausgestattet. Es fehlt an einem Mindestmass an Sanitäranlagen. Diese 

sollen künftig bereitgestellt werden. Ebenso ist der Zugang zum Wasser nur 

ungenügend gesichert, was für die Nutzenden sowie die Natur Nachteile mit 

sich bringt. Folglich ist zusätzlich eine, möglichst naturschonende, Treppe vor-

gesehen. Die restlichen Uferbereiche, welche für die Freizeitnutzung nicht be-

nötigt werden, sollen weiterhin möglichst naturnah gestaltet bleiben. Für das 

ökomorphologisch «stark beeinträchtigte» Ufer sind deshalb ökologische Auf-

wertungen zu prüfen. 

 

Zone für Erhaltung 

Konzept Seezugänge 
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Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 22: Gebiet Seezugang Seefeld, Differenzierung Zone des öffentlichen Interesses  für Freihaltung OeIF zur Zone des öffentlichen 

Interesses für Erholung OeIE und Verkehrsfläche Vf im Umfang von 319 m2 (OeIE) und 25 m2 (Vf) (R+K) 

 

Der Uferabschnitt wurde im Bereich der Seeparzelle und dem Gewässerraum 

bereits baulich als Anlege- und Aufenthaltsbereich gestaltet. Grundsätzlich 

sind im Konzept Seezugänge im Zusammenhang mit dem Hafen Loch Sanitär-

anlagen (sowie weitere Nutzungen) geplant. Ein konkretes Projekt für den Ha-

fen liegt jedoch aktuell nicht vor, weshalb in unmittelbarer Nähe die Erstellung 

einer solchen Sanitäranlage sichergestellt werden soll. Folglich wird eine Um-

zonung der bestehenden OeIF zur OeIE vorgenommen sowie die Zonenabgren-

zung auf den Strassenraum angepasst. 

 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 23: Gebiet Seezugang St. Adrian, Differenzierung Zone des öffentlichen Interesses  für Freihaltung OeIF zur Zone des öffentli-

chen Interesses für Erholung OeIE im Umfang von 3ǃ749 m2 (R+K) 

 

Der Uferabschnitt im Gebiet St. Adrian ist bereits baulich gestaltet und ermög-

licht einen Weg entlang des Sees sowie verschiedene Sitzmöglichkeiten näher 

am Wasser oder höher gelegen auf Strassenniveau. Der Zugang zum Wasser 

ist jedoch anspruchsvoll und nur über einzelne Leitern möglich. Es fehlt zu-

dem an Sanitäranlagen an dieser peripheren Lage. Zur Förderung des Seezu-

gangs sind kleinere, schwimmende Strukturen im See zur Badenutzung 



Ortsplanungsrevision Walchwil, Bericht nach Art. 47 RPV 

X:\ RP\ 508 Walchwil\ 01 Revision Ortsplanung\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 2_Nutzungsplanung\ 3_Öffentliche Auflage\ 3_Bericht\ Bericht.docx 

 

40  

denkbar. Im Gegenzug soll an den geeigneten Stellen Aufwertungen des sehr 

künstlich bzw. naturfremd gestalteten Ufers geprüft werden. Z. B. im Bereich 

der Mündung des Rufibachs. Damit u. a. eine Sanitäranlage realisiert werden 

kann, ist eine Umzonung in die OeIE notwendig. 

 

Alle weiteren bestehenden OeIF werden der Freihaltung zugeordnet. In der 

neuen OeIF liegen Nutzungen wie der Panoramaweg, bestehende Freiflächen 

am Zugersee oder Flächen, welche nicht überbaut werden sollen. 

 

Von den bisherigen, rechtskräftigen OeIF (Freihaltung + Erholung) wurden 

0.38 ha der Zone OeIE zugewiesen. 

 

G23 ƿ Auszonung W2 zur VF / L, «Mundschöpfi» 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 24: G22, Auszonung Wohnzone W2 zur Verkehrsfläche VF  im Umfang von 68 m2, Auszonung Wohnzone W2 zur Landwirt-

schaftszone L  im Umfang von 181 m2 und Umzonung Landwirtschaftszone L zur Verkehrsfläche VF im Umfang von 5 m2 (R+K) 

 

Mit dem Bau der Oberdorfstrasse wurde die bisherige Wohnzone W2 im Ge-

biet Mundschöpfi zerschnitten. Die Restfläche oberhalb der Strasse lässt sich 

aufgrund des Wald- und Grenzabstandes nicht sinnvoll nutzen, weshalb die 

Wohnzone W2 zur Verkehrsfläche VF und Landwirtschaftszone L  ausgezont 

werden soll. 

  

Zone für Freihaltung 

Flächenbilanz 
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Flächenbilanz Änderungen der Grundnutzung  

 
Abb. 25: Flächenbilanz der Änderungen der Grundnutzung 

 

Mit den grösseren Änderungen der Grundnutzung wird die Bauzone weder ver-

grössert  noch verkleinert. Grosse Verschiebung der Zonenflächen haben sich 

von der Wohnzone W1 zur Wohnzone W2 (und von der W2 zur Bauzone mit 

speziellen Vorschriften Büel BsV B) ergeben. Ebenso wurden die Flächen der 

Wohn- und Arbeitszone (WA2 und WA3 zusammen) um rund 0.62 ha erhöht. 

Dies bedeutet, dass mit der zusätzlichen Ausnützung über den Gewerbeanteil 

künftig zusätzliche Geschossflächen für Gewerbebetriebe entstehen können. 
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4.3 Anpassung an statische Waldgrenze  

Innerhalb des Siedlungsgebiets wurden durch das Amt für Wald und Wild be-

reits an verschiedenen Stellen statische Waldgrenzen verfügt. Dadurch kann 

verhindert werden, dass sich der Wald ungehindert ausbreitet. Der Zonenplan 

wird entsprechend auf die statischen Waldgrenzen angepasst. 

 

Rechtskräftiger Zonenplan   Änderung  Entwurf mit Änderung  

 

 

 

 

 
Abb. 26: Beispiel Anpassung an die statische Waldgrenze im Gebiet Hörndli (R+K) 

 

 

 
Abb. 27: Flächenbilanz Anpassung an die statische Waldgrenze 

 

Mit den Anpassungen an die statische Waldgrenze wird die Bauzone um rund 

0.08 ha vergrössert. Die grössten Veränderungen finden vom Wald zur Land-

wirtschaftszone L und dem Bahnareal/der Verkehrsfläche statt. Während das 

Bahnareal/die Verkehrsfläche insgesamt um 0.6 6 ha grösser wird, nimmt der 

Wald im Zonenplan um rund 0.80 ha ab. Alle Zonenplanänderungen im Zu-

sammenhang mit der statischen Waldgrenze sind im Anhang aufgeführt.  

  

Flächenbilanz Anpassung an 

statische Waldgrenze 
































































































































































